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Weisungen Urlaube Schule Herisau 
 
Jokerhalbtage: 

Jokerhalbtage werden direkt über die Klassenlehrperson oder den Lerncoach eingereicht. 

• 4 Jokerhalbtage, welche jederzeit und ohne Begründung eingelöst werden können.  

 

Die Jokerhalbtage sollen frühzeitig der Klassenlehrperson oder dem Lerncoach mitgeteilt 

werden.  

 

Absenzen/Urlaube ohne Jokerhalbtage, welche kein Antragsformular für Urlaubsgesu-

che erfordern:  

Urlaube, welche direkt durch die Klassenlehrperson oder den Lerncoach bewilligt werden. 

Eine schriftliche Entschuldigung muss aber vorgängig eingereicht werden: 

 

Familiäre Angelegenheiten ohne Antragsformular 

a)  Teilnahme an der Hochzeit von Familienmitgliedern oder besonders nahestehender 

Personen (1 Tag). 

b)  Bei Tod von Familienmitgliedern (Vater, Mutter, Geschwister, Grosseltern, Onkel, 

Tante – bis 3 Tage). 

c)  Teilnahme an der Bestattung nahestehenden Personen (bis 1 Tag). 
 

Rechtfertigen es die Umstände, kann die Schulleitung den Urlaub angemessen verlängern 

(Antragsformular für Urlaubsgesuche). 

 

Weitere Absenzen/Urlaube ohne Antragsformular 

a)  Aktive Brauchtumspflege/Teilnahme (Kanton Appenzell Ausserrhoden).  

b) Für ärztliche Eingriffe und zusätzliche Termine, welche nicht ausserschulisch wahrge-

nommen werden können (Bsp. Spitalaufenthalte, längere Krankheit, Kieferorthopäde, 

…). 

 

Absenzen/Urlaube ohne Jokerhalbtage, welche ein Antragsformular für Urlaubsgesu-

che mit entsprechenden Belegen, Bestätigungen, Nachweisen etc. erfordern:  

Antragsformular für Urlaubsgesuche per Mail an Schulverwaltung. 

 

Familiäre Angelegenheiten mit Antragsformular (in Bezug auf die oben genannten "Familiä-

ren Angelegenheiten ohne Antragsformular") 

a) Für familiäre Angelegenheiten, wenn die oben aufgeführten Tage nicht ausreichen 

und wenn nachgewiesenermassen nicht die Schulferien in Anspruch genommen wer-

den können (ausgenommen bei Krankheit/Todesfall familiärer Angehöriger). 

• Zweimal während Schullaufbahn Zyklus 1 bis 3 (Kindergarten bis 3. Oberstufe) 

möglich (ausgenommen sind Fälle schwerer Krankheit oder Todesfälle bei Famili-

enmitgliedern wie Vater, Mutter, Geschwister, Grosseltern, Onkel, Tante). 

 

Weitere Absenzen/Urlaube mit Antragsformular 

a)  Für Vereinsaktivitäten und Wettkampfsport. 

b)  Für künstlerisch-kulturelle Aktivitäten. 

c)  Zur Förderung weiterer besonderer Talente. 

d)  Für längere ärztliche Eingriffe im Ausland, welche nicht ausserschulisch wahrgenom-

men werden können.  
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e)  Für religiöse Feiertage (maximal 3 zusätzliche Tage pro Schuljahr)  

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung mit religiösen Feiertagen, welche anrechenbar 

sind. Weitere Inhalte auf der Seite gelten für den Kanton Zürich und sind nicht zu be-

achten.   

• Link: Religiöse Feiertage  

(Quelle: Schule und Migration, Kanton ZH)  

Für nicht aufgeführte religiöse Feiertage müssen Jokerhalbtage eingesetzt werden. 

 

Langzeiturlaub mit Antragsformular 

Der Antrag wird erst ab einer Dauer von 4 Wochen, welche in der Schulzeit ohne Ferien zu 

liegen haben, unter nachfolgenden Voraussetzungen bewilligt (Bsp. Eine Familie verreist für 

ein halbes Jahr/ein gesamtes Quartal). Eine "Ferienverlängerung" von einzelnen Wochen 

(eine bis drei Wochen) kann nicht bewilligt werden. 

o Ausfüllen des Antragsformulars für Urlaubsgesuche. 

o Der Antrag ist mindestens 8 Wochen vor Antritt des Urlaubs einzureichen. 

o Die Verantwortung des Bildungsauftrags und die Bearbeitung der Inhalte während 

der Abwesenheit obliegt den Eltern und Erziehungsberechtigten. Die Erreichung 

der schulischen Ziele darf durch die Abwesenheit nicht beeinträchtigt werden. 

 

Antragsformular für Urlaubsgesuche  

Für alle Absenzen oder Urlaube, die einen Antrag erfordern, ist das entsprechende Antrags-

formular sowie allfällige Belege, Bestätigungen oder Nachweise im Voraus digital per E-Mail 

zuhanden der Schulverwaltung (schulverwaltung@herisau.ar.ch) einzureichen. 

 

Die Schule Herisau weist darauf hin, dass bei unbewilligtem Fernbleiben vom Unterricht eine 

Busse beantragt und den Erziehungsberechtigten auferlegt werden kann. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

SCHULLEITUNG HERISAU 

 

https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/schulinfo-schule-migration.html#-792208150

